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Wie kann eine Disziplin wie die hiesige Psychotherapie, die die Defi­
nitionsmacht besitzt, in krank und gesund zu unterscheiden, und demnach 
Normalität „gewissermaßen schafft und gesellschaftlich durchsetzt“ (Cas­
tro Varela, 1998, S. 118), ihrem ethischen Anspruch von Gerechtigkeit und 
Diskriminierungsfreiheit (vgl. Margraf & Schneider, 2018; Psychotherapeu­
tenkammer Nordrhein-Westfalen, 2025) gerecht werden? Ist dies nicht gar 
ein Widerspruch und demnach unmöglich? Oder können Möglichkeiten 
einer Annäherung geschaffen werden? Wie könnten solche Annäherungs­
versuche aussehen und was wäre dafür erforderlich? Diese Fragen stellen 
das Hintergrundinteresse des vorliegenden Artikels dar.

Dabei fokussiere ich in meinem Beitrag die Un_Möglichkeiten einer dis­
kriminierungssensiblen psychotherapeutischen Praxis mithilfe von soziolo­
gischen und psychologischen theoretischen Zugängen. Beginnend werde 
ich dabei die Herausforderungen und Unmöglichkeiten des psychothera­
peutischen Kontextes anhand von drei Dimensionen analysieren: (1.) Psy­
chotherapie als Institution: Machtstrukturen und ihre kritische Hinterfra­
gung, (2.) Diskriminierung in der Psychotherapie: Eine kritische Reflexion 
diskriminierungssensibler Überlegungen, und (3.) Von Regeln zur Realität: 
Herausforderungen im Umgang mit Diskriminierung und Beschwerden 
in der Psychotherapie. Den zweiten Teil der theoretischen Analyse bilden 
Annäherungsversuche an und Überlegungen zu einer diskriminierungssen­
siblen psychotherapeutischen Praxis, die im Fazit weiter von mir ausdiffe­
renziert und mit Implikationen für das theoretische und praktische Feld 
verbunden werden.
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1. Herausforderungen und Unmöglichkeiten des psychotherapeutischen 
Kontextes

1.1 Psychotherapie als Institution: Machtstrukturen und ihre kritische 
Hinterfragung

Psychotherapie wird in deutschen Publikationen als „die gezielte professio­
nelle Behandlung psychischer und/oder psychisch bedingter körperlicher 
Störungen mit psychologischen Mitteln“ definiert (Caspar et al., 2018, S. 9). 
Sie ist jedoch nicht nur eine Methode, sondern auch eine professionelle In­
stitution, eine „institutionalisierte Situation mit einer Beziehung, die durch 
formale Rollen definiert ist“ (Habermas, 2019, S. 276). Institutionen sind 
gesellschaftlich legitimierte Regelsysteme, die das Handeln von Individuen 
formen und beschränken (Häußling, 2018). In diesem Sinne ist die Psycho­
therapie Teil eines Systems, das Normen vorgibt und Werte etabliert (ebd.). 
Die Institution Psychotherapie steht also im Spannungsfeld zwischen der 
individuellen Behandlung und den gesellschaftlichen Normen, die sie prä­
gen.

María do Mar Castro Varela (1998) kritisiert die Institution Psychothera­
pie, sofern sie sich als rigide und kritikunfähig erweist und demzufolge mit 
einer „Normalisierungsanstalt“ (ebd., S. 125) gleichzusetzen sei. Sie warnt 
davor, dass Institutionen wie diese den „Schmerzen, die diese Gesellschaft 
verursacht“, nicht gerecht werden (ebd.). Michel Foucault (1976) beschreibt, 
dass die Wissensstrukturen von Professionen wie der Psychotherapie als 
Ausdruck historisch-gesellschaftlicher Entwicklungen zu verstehen sind. 
Die sich etablierende Wissensstruktur der Profession zeichnet sich jedoch 
nicht durch eine Anhäufung von Informationen aus, sondern durch eine 
institutionalisierte Routine. Psychotherapie schafft durch Diagnosen und 
Behandlungskonzepte ein System von Wahrheiten über Individuen, was ihr 
Macht verleiht (ebd.; Hanses, 2007). Diese Macht wird durch das speziali­
sierte Wissen der Therapeut:innen gestützt, was für die Betroffenen oft zu 
Ohnmacht führen kann.

Psychotherapie kann demnach als ein von Dominanz1 durchzogener 
Raum verstanden werden, der die einen (die vermeintlich professionellen 
und gesunden Therapeut:innen) ermächtigt und die anderen (die als krank 
und unprofessionell Betrachteten) entmächtigt. So plädiert Eva Georg 

1 Der Begriff Dominanz bezieht sich auf Birgit Rommelspachers (1995) Konzept der 
Dominanzkultur. Es beschreibt die subtile Verfestigung sozialer und politischer Un­
gleichheiten durch internalisierte Normen und kulturelle Praktiken, die die bestehende 
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(2019) dafür, auch im Zuge einer Professionalität „die verborgenen Grund­
annahmen europäischen, universalistischen Denkens und dessen Folgen 
für beraterische und psychotherapeutische Kontexte offen zu legen und die 
Frage zu stellen, wie, warum und ob wir (so) arbeiten wollen“ (S. 181).

In diesem Zusammenhang stellt sich folglich die Frage, wie sich diese 
Machtstrukturen in der Psychotherapie in Form von Diskriminierungen 
auswirken und wie diese Machtstrukturen hinterfragt und gegebenenfalls 
verändert werden können.

1.2 Diskriminierung in der Psychotherapie: Eine kritische Reflexion 
diskriminierungssensibler Überlegungen

Untersuchungen zeigen, dass Diskriminierungserfahrungen wie Rassismus 
und Queerfeindlichkeit Risikofaktoren für psychische Störungen sind 
(Afrozensus, 2020; Kasprowski et al., 2021; Pascoe et al., 2022; Yeboah, 
2017). Dennoch erfahren insbesondere Menschen mit sogenanntem Migra­
tionshintergrund eine psychosoziale Fehlversorgung, mit einer Überversor­
gung in forensischen und stationären Behandlungen und einer Unterver­
sorgung in psychosomatischen und ambulanten Angeboten (Faissner & 
Braun, 2024; Steinhäuser et al., 2016). Turner (2018) erklärt, dass in dieser 
Gruppe zusätzlich eine verminderte Inanspruchnahme psychotherapeuti­
scher Angebote besteht und dies unter anderem darauf zurückzuführen 
ist, dass Psychotherapie als ein weißer Mittelstandsberuf wahrgenommen 
wird.2 Viele Klient:innen haben die Vorstellung, sie müssten ihre „kulturelle 
Identität“ im Therapieraum hinter sich lassen oder der:die Therapeut:in 
würde sie nicht verstehen (ebd., S. 10). Diese Barrieren führen entweder zu 
einem Verzicht auf Therapie oder zu einer eingeschränkten Nutzbarkeit der 
Angebote.

Pinderhughes (1989) beschreibt, dass Klient:innen, die alltäglichen Ras­
sismuserfahrungen ausgesetzt sind, ihre Therapeut:innen zunächst austes­
ten, wie diese auf ihre Identität reagieren. Rommelspacher (2003) bezeich­
net dieses Austesten als „völlig normal [und als eine] notwendige Überle­

gesellschaftliche Ordnung unterstützen, ohne offene Repression oder Verbote (vgl. 
Rommelspacher, 1995).

2 Vgl. in diesem Band den Artikel von Zacharia zu Klassendifferenz im psychotherapeu­
tischen Setting und von Saase et al. zum Erheben von Privilegienbewusstsein u. a. in 
Bezug auf Klassendifferenz bei Therapeut:innen (Anm. d. Hrsg.).
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bensstrategie“ (S. 142) für von Diskriminierung betroffene Klient:innen. 
Dies erfordert eine erhöhte Sensibilität von Therapeut:innen, um frühzeitig 
zu erkennen, bei wem Klient:innen sich öffnen können und bei wem sie 
sich eher zurückhalten müssen, um weiteren potenziellen rassistischen Er­
fahrungen zu entgehen.3 Ein ähnliches Austesten wird auch bei Betroffenen 
von Queerfeindlichkeit beobachtet, die ihre Diskriminierungserfahrungen 
oft nicht in der Therapie thematisieren (vgl. Appenroth & Castro Varela, 
2019; Wolf, 2006).4 Eine privilegierte und (hetero-)normative Haltung er­
schwert nicht nur die Thematisierung von Gewalterfahrungen, sondern 
stellt zugleich eine an sich gewaltvolle Erfahrung dar „und vielleicht so­
gar die brutalste, insofern sie Menschen ‚totschreibt‘; sie in ihrem Sosein 
unsichtbar macht und vernichtet“ (Boger, 2015, S. 273). Es kann dazu 
kommen, dass die Therapie über Jahre hinweg geführt wird, obwohl die 
Klient:innen spüren, „dass [sie] in einer zentralsten Dimension ihrer inner­
seelischen und sozialen Existenz von ihren Therapeutinnen und Therapeu­
ten nicht akzeptiert und nicht verstanden werden“ (Rauchfleisch, 2002, 
S. 284).5

In diesem Zusammenhang erweist sich auch der berufsbezogene Aspekt 
der Neutralität im Sinne einer professionellen Haltung als problematisch. 
So kann Psychotherapie als „professionelle Institution“ (Castro Varela, 1998, 
S. 125) selbst als Teil einer normalisierenden Praxis verstanden werden 
(vgl. Hanses, 2007); es lässt sich somit nicht einfach von einer generellen 
Neutralität und Offenheit sprechen. Rommelspacher (2003) kritisiert, dass 
das Neutralitätsgebot einerseits die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Verortung in gesellschaftlichen Machtverhältnissen verdeckt und anderer­
seits selbst Ausdruck von Macht und Herrschaft sein kann (S. 169). Dies 
zeigt sich auch in einer psychotherapeutischen Praxis, in der weiße, euro­
zentristische Perspektiven und kulturelle Aneignungen, wie beispielsweise 
Buddha-Symbole in Praxen, als normal angesehen werden (vgl. Turner, 
2018).

3 Vgl. den Artikel von Saad & Punkt in diesem Band zu guten Absichten und unterdrück­
erischem Schaden in der psychosozialen Arbeit (Anm. d. Hrsg.).

4 Vgl. den Artikel von Schlögl in diesem Band, wo ein ähnliches Austesten der Queer­
freundlichkeit bzw. -feindlichkeit während der therapeutischen Ausbildung beschrie­
ben wird (Anm. d. Hrsg.).

5 Vgl. den Artikel von Cuff-Schöttle & Saase in diesem Band, wo beschrieben wird, dass 
ein Nichtverstandenwerden, spürbar durch diskriminierendes Verhalten oder Mikroag­
gressionen von Therapeut:innen, auch zu Therapieabbrüchen führen kann (Anm. d. 
Hrsg.).
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Solche internalisierten Diskriminierungsstrukturen und Fehleinschät­
zungen über die Lebenswelten der Klient:innen können die Psychotherapie 
schädlich machen. Unbewusste Prozesse müssen durch intensive Auseinan­
dersetzungen bewusst gemacht werden, um die Differenzierungsfähigkeit 
der Therapeut:innen zu fördern (Turner, 2018). Internalisierte Diskriminie­
rungsstrukturen haben oft eine fehlende Differenzierungsfähigkeit seitens 
der Psychotherapeut:innen zur Folge, die sich in einer Art Totalität oder 
Generalisierung zeigt, indem beispielsweise Stress auslösende Ursachen 
und als deren Folge psychische Störungen entweder ausschließlich mit 
individuellen Variablen erklärt oder aber mit der Kultur begründet wer­
den (Rommelspacher, 2003). Diese vereinfachte Herangehensweise führt 
dazu, dass Klient:innen, die von (Mehrfach-)Diskriminierung betroffen 
sind, sich weder verstanden fühlen noch eine angemessene Behandlung 
erfahren, sondern tabuisiert, abgewertet, ‚ge-andert‘ werden, also erneut 
Diskriminierung erleben.

Die kritische Reflexion einer diskriminierenden psychotherapeutischen 
Praxis wirft daher die Frage nach möglichen Präventionsparadigmen inner­
halb der Profession selbst auf. Folglich werden in diesem Zusammenhang 
die der psychotherapeutischen Praxis zugrunde liegenden ethischen Prinzi­
pien und deren Herausforderungen diskutiert.

1.3 Von Regeln zur Realität: Herausforderungen im Umgang mit 
Diskriminierung und Beschwerden in der Psychotherapie

Die für die Psychotherapie oft zitierten zugrunde liegenden ethischen 
Prinzipien sind Nichtschädigung, Fürsorge, Autonomie und Gleichheit 
(vgl. Beauchamp & Childress, 2008 [1989]). Ausdifferenzierter beziehen 
sich die Berufsordnungen der Landeskammern Psychologische Psychothe­
rapeut:innen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen auf die 
Achtung der Würde der Klient:innen, „insbesondere von Geschlecht, Alter, 
sexueller Orientierung, sozialer Stellung, Nationalität, ethnischer Herkunft, 
Religion, eventueller Behinderungen oder politischer Überzeugung“ (Psy­
chotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen, 2025). Zeitgleich wird deut­
lich, dass möglicherweise vorliegende Diskriminierungen beispielsweise 
seitens der Landeskammern nicht überprüft werden. Die Analyse von aktu­
ellen Erhebungsinstrumenten (vgl. Schleu & Gast, 2018; Schleu & Strauß, 
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2024; Schwartze & Strauß, 2018) zeigt zudem, dass Diskriminierungserfah­
rungen nicht explizit erhoben werden.6

Angesichts der dünnen Forschungslage zeigt sich der damit einhergehen­
de fehlende systematische Umgang. So haben betroffene Klient:innen in 
Deutschland derzeit keine Möglichkeit einer anonymen Beschwerde. Der 
formale Weg ist entweder über die Landespsychotherapeutenkammer bzw. 
die Ärztekammer, die jedoch die Interessen der Berufsgruppe vertreten und 
deren Struktur von Bundesland zu Bundesland stark variiert, wobei auch 
der priorisierte Umgang mit Beschwerden unterschiedlich gehandhabt 
wird, oder aber Betroffene gehen straf- und zivilrechtliche Wege (Schleu, 
2018; Schwartze & Strauß, 2018). Allerdings stellen diese Beschwerdeinstan­
zen erhöhte Barrieren dar – Erfahrungen von Zurückweisung, der Bagatel­
lisierung und Retraumatisierung werden gemacht (Schleu & Hillebrand, 
2016). Diese Instanzen werden demnach oft nicht genutzt.

Der 2014 gegründete Ethikverein (2019), der eine niederschwellige und 
kostenlose Beratung durch erfahrene Ärzt:innen und Psychotherapeut:in­
nen mit juristischer Unterstützung anbietet,7 kann als Verbesserungsver­
such des ungenügenden Status quo der Psychotherapie-Beschwerdeverfah­
ren betrachtet werden. Indem jede Beratung dokumentiert wird, können 
quantitative und qualitative Auswertungen erfolgen, wobei erwartet wird, 
dass mit gehäuften Forschungen eine Verbesserung der Praxis einhergehen 
könnte. Hier kann auf der Basis der Auswertung von 1.100 Beratungsdaten 
festgestellt werden, dass die häufigste Beschwerde (47 %) Empathieversagen 
darstellt, worunter Beschimpfungen, Beleidigungen, Anschreien, Vorwürfe, 
Pathologisierungen, Desinteresse, Einschlafen der Psychotherapeut:innen, 
Vergessen der Sitzungstermine und mangelnde Berücksichtigung der Le­
benssituation der Klient:innen zusammengefasst werden (Schleu, 2018). Als 
daraus resultierende Folgen für die Betroffenen werden Verwirrung, Ver­
unsicherung, eingeschränkte Mentalisierungs- und Symbolisierungsfähig­
keiten, Scham- und Schuldgefühle8, Sinnlosigkeitsgefühle und Suizidgedan­

6 Ebenso selten wird ein Privilegienbewusstsein von Therapeut:innen erhoben; vgl. den 
Artikel von Saase et al. in diesem Band zu einem diesbezüglichen Erhebungsinstru­
ment (Anm. d. Hrsg.).

7 Der Fokus liegt hier bei der Aufklärung der Klient:in (Schleu & Gast, 2018), sodass 
das „immanent bestehende strukturelle Machtgefälle und die psychische Abhängigkeit 
einer/s PatientIn [sic] verringert werden soll“ (Schleu, 2018, S. 310).

8 Betroffene Personen machen sich selbst (auch) für „die schwierige Situation in der 
Therapie“ (Schleu, 2018, S. 311) verantwortlich.
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ken9 genannt (ebd.). Ferner werden hierbei auch Folgen hervorgehoben, 
die denen von Folter und sexualisierter Gewalt in der Kindheit entsprechen 
und die erhebliche und lang andauernde Schädigungen mit sich bringen 
(können) (ebd.).

Neben dem Aufkommen von Beschwerden und den potenziellen Folgen 
für Klient:innen ist die Reaktion von Therapeut:innen innerhalb des psy­
chotherapeutischen Settings zu betrachten, da hier oftmals Abwehr, Baga­
tellisierung, Schuldzuweisung, Beschämung oder Entwertung – also ein 
negierender Umgang – vorkommen (Schleu, 2018). Die Einhaltung von 
psychotherapeutischen Prinzipien wie Abstinenz10 und Karenz11 können 
die Prävention von Grenzüberschreitungen durch Therapeut:innen fördern 
(ebd.). Außerdem wirken gemeinsame Therapieziele als wichtige Orientie­
rung und ein fester, zugleich flexibler und transparenter Rahmen als prä­
ventionsfördernde Maßnahme (ebd.).

Allerdings ist bereits an dieser Stelle hervorzuheben, dass in keiner der 
oben zitierten Studien von Diskriminierung oder von spezifischen Zusam­
menhängen wie beispielsweise Rassismus die Rede ist – ein Indikator 
für die fehlende Sensibilisierung. Vermutet werden kann, dass Diskrimi­
nierungserfahrungen ebenfalls in die Kategorie Empathieversagen fallen 
könnten, also als Beleidigungen, Pathologisierungen und/oder mangelnde 
Berücksichtigung der Lebenssituation der Klient:innen verstanden werden.

2. Diskriminierungssensible Psychotherapie?! Annäherungsversuche

Wie bereits diskutiert, ist das Therapiezimmer keinesfalls neutral, sondern 
ein von Macht und Herrschaftsverhältnissen durchzogener Raum, es ist 
„ein Feld, das vorab mit vielen Projektionen, Erwartungen und Fantasi­
en besetzt ist“ (Rommelspacher, 2003, S. 167). Der Anspruch einer diskri­
minierungsfreien Praxis kann erstrebenswert sein,12 zugleich stellt er ein 
wohl unerreichbares Ziel dar. Die Psychologin Udeni Appuhamilage (2012) 
betont für eine Auseinandersetzung mit einer antidiskriminierenden psy­

9 Vgl. den Artikel von Dernbach in diesem Band zu einer machtkritischen und inter­
sektionalen Perspektive auf Suizidalität (Anm. d. Hrsg.).

10 Das Prinzip der Abstinenz bezieht sich darauf, dass Psychotherapeut:innen nicht 
eigene Bedürfnisse an den Klient:innen befriedigen.

11 Das Prinzip der Karenz bezieht sich auf die Einhaltung der Abstinenz über das 
eigentliche Behandlungsende hinaus.

12 Vgl. den Artikel von Czollek in diesem Band zu einem vorläufigen Modell einer 
diskriminierungskritischen Psychotherapie und Beratung (Anm. d. Hrsg.).
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chotherapeutischen und beraterischen Praxis vor allem den dimensionalen 
Charakter: „Discrimination is not a theoretical concept that one under­
stands, but a social reality that one lives; thus, the real concern is how an­
tidiscriminatory one is/can be, in his/her encounter with clients potentially 
from socially marginalized groups“ (S. 338). Appuhamilage (2012) folgend 
bedeutet dies also unter anderem, nach möglichen Anknüpfungspunkten 
eines graduellen antidiskriminierenden psychotherapeutischen Vorgehens 
im Sinne des „how antidiscriminatory one is/can be“ (S. 338) zu suchen 
und die daraus folgenden möglichen positiven Veränderungen für Kli­
ent:innen zu betrachten.

Die ethischen Richtlinien der Psychotherapie erfordern eine tiefere Sen­
sibilisierung der Therapeut:innen für Diskriminierungserfahrungen. Für 
die Wirksamkeit von Psychotherapie sind nicht nur Behandlungsansätze 
entscheidend, sondern auch die spezifischen Merkmale und das Verhalten 
der Psychotherapeut:innen – was sich beispielsweise daran zeigt, dass 
Therapeut:innen unabhängig vom Behandlungsansatz bessere Ergebnisse 
erzielen, wenn Klient:innen sich von ihnen verstanden fühlen (vgl. u. a. 
Wampold, 2011). Ein besseres Verständnis der sozialen Position der Kli­
ent:innen fördert eine wirksame Therapie.

Eine intersektionale Haltung13 – wie es Nayeli Y. Chavez-Dueñas, Shweta 
Sharma und Kolleg:innen bezeichnen (Adames et al., 2018) – begünstigt 
einerseits eine akzeptable und flexible Ätiologie, in der die Folgen gesell­
schaftlicher Macht und Herrschaftsverhältnisse als einflussreiche Faktoren 
für psychischen Stress betrachtet werden. Andererseits begünstigt es einen 
darauf abgestimmten Behandlungsplan: „This kind of exploration can be 
particularly helpful and perhaps even essential with members of oppressed 
communities who are often socialized to internalize and blame themselves 
for the challenges they face“ (ebd., S. 74). Eine diskriminierungssensible 
Haltung14 kann so die Möglichkeit bieten, dass sich Klient:innen über die 
Folgen internalisierter Diskriminierung bewusst werden und sich folglich 

13 Den Begriff Intersektionalität (eng. intersectionality; intersection = Straßenkreuzung) 
verwendete erstmals die afroamerikanische Rechtswissenschaftlerin Kimberlé Wil­
liams Crenshaw (1991), die das Zusammenwirken von Rassismus, Sexismus und 
Klassismus untersuchte. Das theoretische, methodologische und politische Anwen­
dung findende Konzept macht deutlich, dass immer von einer Verschränktheit unter­
schiedlicher Diskriminierungen ausgegangen werden muss.

14 Auf den kritischen Diskurs zu dem Begriff der Haltung kann an dieser Stelle nur 
oberflächlich Bezug genommen werden. Denn der Begriff Haltung wird oftmals 
als eine Art Sammelbecken für ethischen Anspruch etc. verwendet. Definitionsversu­
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nicht mehr selbst die Schuld für die Entwicklungen von Symptomen, bspw. 
einem verminderten Selbstwertgefühl (ebd., S. 74), geben, sondern sie als 
Folge einer repressiven Umgebung betrachten (ebd.). Strukturelle Macht­
verhältnisse nicht nur als Kontextvariable zu betrachten, sondern explizit in 
die psychotherapeutische Behandlung miteinzubeziehen, eröffnet also neue 
Handlungsmöglichkeiten. So ermöglicht eine intersektionale Betrachtungs­
weise die Depathologisierung individueller, aber vor allem auch kollektiver 
Kämpfe: „a strong intersectional framework can assist in depathologizing 
many of the struggles oppressed communities experience, and open dialo­
gue in therapy that can assist clients in generating alternative accounts of 
their reality and lived experiences“ (ebd., S. 74). Zusammengefasst kann 
eine diskriminierungssensible Therapie internalisierte Diskriminierung ex­
plizit machen, Symptome als Folge repressiver Strukturen statt individuel­
ler Schuld betrachten und neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen.

Die Entwicklung einer diskriminierungssensiblen Haltung erfordert die 
Reflexion der eigenen Positionierung und die Bereitschaft zur Selbstreflexi­
on. Therapeut:innen müssen sich mit ihren eigenen – auch unbewussten 
– Diskriminierungsstrukturen beispielsweise im Rahmen einer „intensiven 
Selbsterfahrung“ (Rauchfleisch, 2002, S. 290) auseinandersetzen. Rommel­
spacher (2003) spricht von einer „kulturellen Selbstreflexion“ (S. 170), 
insbesondere für Angehörige der Mehrheitsgesellschaft, um zu lernen, 
Privilegien verantwortungsbewusst zu nutzen und mit Macht produktiv 
umzugehen. Turner (2018) benennt die Notwendigkeit einer „tiefen kultu­
rellen Schattenarbeit“ (S. 10) von weißen Psychotherapeut:innen, sodass 
eine Bewusstwerdung verinnerlichter Rassismen entstehen kann. So kann 
beispielsweise bewusst werden, dass ‚der:die Andere‘ nicht gesehen, aber 
die Menschlichkeit ‚des:der Anderen‘ erkannt wird, sodass sowohl die Ge­
schichte der Entmenschlichung deutlich wird als auch das damit verbunde­
ne Schamgefühl empfunden werden kann (ebd.).

Darüber hinaus sollten Ausbildungscurricula das Thema Diskriminie­
rung stärker thematisieren und Reflexionsräume für unbewusste Prozesse 
schaffen (ebd.).15 Eine kritische Auseinandersetzung mit der Sprache in 
der Psychotherapie ist ebenfalls notwendig, da die Sprache Machtverhält­

chen nachgehend wird deutlich, dass Haltung eng mit Handlung verbunden ist und 
als ein werdender Prozess zu betrachten ist (vgl. Georg, 2021, 2023).

15 Vgl. in diesem Band den Artikel von Schneller zu nachhaltiger Antidiskriminierungs­
praxis an Hochschulen, von Plath zu intersektionalitätsinformierter Hochschullehre 
und von Kreß sowie von Fall und Kirschbaum zu rassismuskritischen Bildungsange­
boten für Therapeut:innen und Beratende (Anm. d. Hrsg.).
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nisse reproduzieren kann (Appuhamilage, 2012). Auch ist eine kritische 
Reflexion von Machtstrukturen erforderlich, um Diskriminierung zu ver­
meiden, da eine psychotherapeutische Allianz nie neutral ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine diskriminierungssensible 
Psychotherapie die Auseinandersetzung der Therapeut:innen mit ihren ei­
genen Diskriminierungsstrukturen fördert und eine umfassende Reflexion 
erfordert. Eine Veränderung der Ausbildung, die Einbeziehung von inter­
sektionalen Aspekten und die Förderung von Reflexionsräumen sind not­
wendig, um eine diskriminierungssensible Praxis zu entwickeln und eine 
wirksame Therapie für alle Klient:innen zu gewährleisten.

Fazit

Die ineinandergreifenden und sich gegenseitig bedingenden Un_Möglich­
keiten einer diskriminierungssensiblen psychotherapeutischen Praxis wur­
den mithilfe von interdisziplinären theoretischen Zugängen betrachtet. Da­
bei wurde die Potenzialität einer psychotherapeutischen Praxis innerhalb 
der scheinbar verunmöglichenden professionellen Institution fokussiert. 
So konnte aufgezeigt werden, dass die Konstituierung der professionellen 
Institution Psychotherapie eine flächendeckende diskriminierungssensible 
Praxis behindert: Zum einen ist in einer professionellen Institution immer 
der Macht- und Herrschaftsanspruch inkorporiert, womit sie die Definiti­
onsmacht besitzt, was als krank/anders und was als gesund/normal bewer­
tet und behandelt wird. Zum anderen besteht die Gefahr, dass Normalisie­
rungsdiskurse reproduziert werden, indem nur diejenigen, die sich „dem 
Normalen unterwerfen, die Weihen der Therapeutin/des Therapeuten“ 
(Castro Varela, 1998, S. 119) erhalten. Gleichzeitig konnte aufgezeigt werden, 
dass Macht neben ihren unterwerfenden und gewaltvollen Aspekten auch 
produktive Seiten hat und somit diskriminierungssensible psychotherapeu­
tische Praxen hervorbringen kann. Letzteres wurde beispielsweise in der 
Analyse von ethischen Richtlinien, möglichen Beschwerdestellen und dem 
Potenzial von sensibilisierenden Ausbildungscurricula skizziert.

Eine diskriminierungssensible Praxis kann positive Veränderungen für 
Klient:innen, die von Diskriminierung bedroht sind oder Diskriminierung 
erfahren haben, mit sich bringen. Punktuelle Veränderungen, die eine 
diskriminierungssensible Psychotherapie begünstigen (wie die Auseinan­
dersetzung mit der eigenen Selbstverortung in der Mehrheitsgesellschaft, 
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spezifische Ausbildungen, das Schaffen fehlender Reflexionsräume, der 
Anspruch einer verantwortungsbewussten Machtverteilung und eines re­
flexiven Umgangs innerhalb des Settings), können zwar als allgemeine 
qualitätssteigernde Handlungsempfehlungen verstanden werden, bedürfen 
jedoch für deren flächendeckende Umsetzung weiterer – struktureller – 
Maßnahmen. Zeitgleich ist die Sichtbarmachung der Grenzen einer psy­
chotherapeutischen Praxis wichtig. Der Fokus eines psychotherapeutischen 
Behandlungssettings müssen das Therapie in Anspruch nehmende System 
und dessen individuelle Bedürfnisse bleiben, anstatt das Therapiesetting 
als eine Art Veränderungsraum für politische Unterdrückungsstrukturen zu 
nutzen bzw. mit einem solchen zu verwechseln.16

Für eine weitere Ausdifferenzierung diskriminierungssensibler Psycho­
therapie wären tiefergehende Analysen von schulübergreifenden und -spe­
zifischen Praxen wünschenswert. Ebenfalls kann die ungleich verteilte Ein­
beziehung verschiedener Diskriminierungs- und Gewaltformen genauer 
betrachtet werden. So erweisen sich beispielsweise Behindertenfeindlich­
keit, Klassismus, Antisemitismus, Lookismus (z. B. Fatshaming) und deren 
intersektionale Überschneidungen als unterrepräsentiert. Daran anschlie­
ßend kann auch der Überbegriff „diskriminierungssensibel“ kritisch einge­
stuft werden, da hierdurch spezifische Perspektiven wie rassismuskritische 
und LGBT*IQ-sensible Ansätze Gefahr laufen, in ihrer Differenzierung 
verdeckt zu werden.

Folgende Implikationen und Forderungen lassen sich zusammenfassend 
darstellen:

– Ausbau und Verbesserung von Beschwerdemöglichkeiten und -verfahren 
vor allem auch im Hinblick auf Diskriminierungen, da diese in den 
aktuellen Erhebungsinstrumenten nicht berücksichtigt werden.

– Eine kritische Forschung zu bisher als Kunstfehler erfassten Folgen 
von (diskriminierender) psychotherapeutischer Praxis, um empirisch zu 
untersuchen, ob es sich bei einem derartigen Aufkommen tatsächlich um 
individuelle Haltungen einzelner Psychotherapeut:innen handeln kann.

– Die Entwicklung von Handlungsempfehlungen und deren praktische 
Umsetzung, um Diskriminierung in psychotherapeutischen Behandlun­
gen entgegenzuwirken, beispielsweise durch die Implementierung von 

16 Vgl. Knebel (2018) für einen weiterführenden Diskurs zu der Frage der Politisierung 
von Therapie; hierzu auch der Beitrag von Cuff-Schöttle und Saase in diesem Band 
(Anm. d. Hrsg.).
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diskriminierungssensibilisierenden Themen in das Pflichtcurriculum 
von Ausbildungs- und Weiterbildungsstätten.

– Eine (wieder) verstärkte Gesellschaftsdiagnostik in der Psychologie so­
wie kritische Gesellschaftsanalysen durch Psychotherapeut:innen, um 
therapeutische Behandlungen gezielter auf die Bedürfnisse der therapie­
suchenden Personen auszurichten.

– Die Etablierung von diskriminierungssensiblen Akut-Einrichtungen mit 
spezialisierten Ausrichtungen, beispielsweise in Anlehnung an May Ayim 
(1995), sowie die Schaffung von Einrichtungen psychosozialer Versor­
gung im Kontext von Migration und Rassismus.

Eine Möglichkeit, dem ethischen Anspruch von Gerechtigkeit und Diskri­
minierungsfreiheit (s. o.) der professionellen Institution Psychotherapie ge­
recht zu werden oder sich ihm zumindest anzunähern, ist die Umsetzung 
der angeführten Forderungen dieses Artikels. Ein Bestreben, diese und wei­
tere Veränderungen aktiv anzugehen, ist wünschenswert und einem starren 
Beharren auf und Rühmen mit vermeintlichen Prinzipien vorzuziehen.
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